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 Veröffentlicht am 10.06.1987

Norm

AHG §2

Rechtssatz

Ungeachtet eines Erkenntnisses des VwGH ist Amtshaftung zu bejahen, wenn den Feststellungen der

Verwaltungsbehörde Gutachten von Amtssachverständigen zugrundelagen, die von diesen in rechtswidriger Weise

schuldhaft unrichtig erstattet wurden.
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